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Landkreis Leer, Teilgebiete 046 sowie 006 und 007 

1 Einleitung 

Im Gesetz zur Suche und Auswahl eines Standortes für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle 
(Standortauswahlgesetz – StandAG) ist das Verfahren festgelegt, mit dem ein „Standort mit der 
bestmöglichen Sicherheit“ für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle ermittelt werden soll. Das 
Verfahren wurde 2017 gestartet. Es gliedert sich in drei Phasen, die jeweils mit einem Bundesgesetz 
abgeschlossen werden. Derzeit befindet sich das Standortauswahlverfahren in der ersten Phase. 

Nach § 13 des StandAG wurde am 28.09.2020 durch die Vorhabenträgerin, die Bundesgesellschaft 
für Endlagerung (BGE), der Zwischenbericht Teilgebiete vorgelegt. Damit wurde in der Phase 1 des 
Standortauswahlgesetzes ein Zwischenschritt und wichtiger Meilenstein erreicht. 

Der Zwischenbericht Teilgebiete1 benennt die Teilgebiete, die nicht auf Basis der Ausschlusskrite-
rien gemäß § 22 StandAG ausgeschlossen wurden, die alle Mindestanforderungen gemäß 
§ 23 StandAG erfüllen und die nach Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien ge-
mäß § 24 StandAG als günstig bewertet wurden. Bei der Festlegung von Größe und Grenzen eines 
Teilgebietes orientiert sich die Vorhabenträgerin an der Verbreitung endlagerrelevanter stratigraphi-
scher2 Einheiten und Wirtsgesteine. Somit können Teilgebiete einander überlappen bzw. übereinan-
der liegen. 

Mit Schreiben vom 26. Juli 2021 beauftragte der Landkreis Leer das Öko-Institut e. V., die von der 
BGE vorgenommene Bewertung des Teilgebiets 046_00TG_090_00IG_S_s_z auf Grundlage der 
von der BGE mbH im Rahmen des Zwischenberichts Teilgebiete veröffentlichten Daten sowie ggf. 
weiterer Literatur hinsichtlich Plausibilität der Bewertung und Konformität mit dem Standortauswahl-
gesetz zu prüfen. Darüber hinaus die Teilgebiete 006_00TG_188_00IG_T_f_ju und 
007_00TG_202_T_f_kru jeweils in Kurzform betrachtet werden. 

Im vorliegenden Gutachten wurde die Plausibilität der Vorgehensweise und der Bewertung anhand 
der verfügbaren Unterlagen geprüft und mit den Vorgaben des Standortauswahlgesetzes abgegli-
chen. In den folgenden Kapiteln werden zunächst die Anwendung der Ausschlusskriterien diskutiert, 
weiter der Mindestanforderungen und anschließend der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien. 
Es wird jeweils auf die Anwendung der Kriterien auf die genannten Teilgebiete und die Ergebnisse 
der BGE eingegangen sowie eine Bewertung der Kriterienanwendung vorgenommen. 

Darüber hinaus werden Erkenntnisse zu Daten und Literatur, die zur Kriterienanwendung und Aus-
weisung der Teilgebiete im Landkreis Leer genutzt wurden, hinsichtlich Relevanz zusammengestellt 
und eine kursorische Literaturrecherche zu weiterer, nicht verwendeter Literatur durchgeführt. Ab-
schließend erfolgt eine Zusammenfassung relevanter Fragestellungen, die von Seiten des Landkrei-
ses Leer zur Formulierung von Stellungnahmen genutzt werden können. Zudem werden Hinweise 
zu Beteiligungsmöglichkeiten des Landkreises Leer im weiteren Standortauswahlprozess gegeben. 

1 https://www.bge.de/de/endlagersuche/zwischenbericht-teilgebiete/
2 Als Stratigraphie wird innerhalb der Geologie die Lehre von der zeitlichen und räumlichen Abfolge der Ge-

steinseinheiten bezeichnet. Neben international harmonisierten stratigraphischen Einteilungen werden 
häufig abweichende nationale stratigraphische Tabellen verwendet. So dauerte beispielsweise die Peri-
ode des Perm von etwa 299 bis 252 Millionen Jahren (Ma) vor heute; innerhalb des Perm wird internatio-
nal noch zwischen den Epochen Unter-, Mittel- und Oberperm unterschieden, die jeweils durch Stufen 
weiter gegliedert werden. In Norddeutschland wird das Perm davon abweichend historisch in die Ab-
schnitte Rotliegendes (Unterperm, bis vor etwa 258 MA) und Zechstein (Oberperm) unterteilt. 
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Landkreis Leer, Teilgebiete 046 sowie 006 und 007 

Evaporation, d. h. Eindunstung von Meerwasser3, entstanden. In Europa wurden die mächtigsten 
und am weitesten verbreiteten Salinare im Erdzeitalter des Zechsteins (vor etwa 257 bis 252 Millio-
nen Jahren) gebildet. Die ursprüngliche Mächtigkeit der Zechsteinsedimente im ostfriesischen Raum 
betrug etwa 1.200 m (LIAG 2016). 

Abbildung 2-4: Übersichtskarte des Teilgebiets 046_00TG_090_00IG_S_s_z 

Quelle: (BGE 2020p) 

Darüber hinaus wurde ein weiteres Gebiet – Bunde/ Jemgum/ Leer/ Rhaude/ Scharrel 
(045_00IG_S_s_z) – im Landkreis Leer von der BGE identifiziert, das jedoch nicht als Teilgebiet 
ausgewiesen wurde. Identifizierte Gebiete genügen den Mindestanforderungen, wurden aber auf 
Basis der geologischen Abwägungskriterien als „nicht günstig mit Blick auf die geologische Gesamt-
situation“ (BGE 2020l) bewertet (siehe auch Kapitel 3). 

3 Gesteinsverbände, die durch die Eindunstung von Meerwasser über lange Zeiträume entstehen, werden 
als marine Evaporite bezeichnet. Terrestrische Evaporite, also bei der Eindunstung kontinentaler Gewäs-
ser durch Ausfällung entstandene Gesteine, spielen im Zusammenhang mit der Suche nach einem End-
lagerstandort in Deutschland keine Rolle. 
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Landkreis Leer, Teilgebiete 046 sowie 006 und 007 

3 Anwendung von Ausschlusskriterien, Mindestanforderungen und geowissen-
schaftlichen Abwägungskriterien 

Zur Ermittlung von Teilgebieten gem. § 13 StandAG wurden durch die Vorhabenträgerin BGE zu-
nächst Geodaten der staatlichen geologischen Dienste für das gesamte Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland abgerufen. Auf diese Daten wurden in einem ersten Schritt die in § 22 StandAG fest-
gelegten Ausschlusskriterien angewendet. Die Bereiche des Staatsgebiets, in denen ein Aus-
schlusskriterium erfüllt ist, wurden aus dem Verfahren ausgeschlossen. 

Im verbleibenden Gebiet wurden Gesteinseinheiten identifiziert, die grundsätzlich als Wirtsgesteine 
für die Errichtung eines Endlagers in Frage kommen. Nach § 23 StandAG sind das Steinsalz, Ton-
gestein und Kristallingestein. Anschließend wurden auf diese Gesteinsvorkommen die Mindestan-
forderungen gemäß § 23 StandAG angewendet. Ist eine Mindestanforderung nicht erfüllt, muss das 
betroffene Gebiet aus dem Verfahren ausscheiden. 

Auf die so identifizierten Gebiete wurden die in § 24 StandAG und den Anlagen 1 bis 11 ausgeführ-
ten geowissenschaftlichen Abwägungskriterien angewendet. Die nach der geowissenschaftlichen 
Abwägung als „günstig“ bewerteten Gebiete wurden als Teilgebiete benannt und im Zwischenbericht 
dargestellt. 

Wesentliche Grundlage für die Bewertung der Anwendung der Ausschlusskriterien durch die BGE 
und deren Ergebnisse ist der Bericht „Anwendung Ausschlusskriterien gemäß § 22 StandAG“ (BGE 
2020d). Darin werden die kriterienspezifischen Anwendungsmethoden beschrieben. Die Darstellung 
geht allerdings nicht auf die einzelnen ausgeschlossenen Gebiete ein oder liefert Begründungen für 
den jeweiligen Ausschluss. Während die im Zwischenbericht ausgewiesenen Teilgebiete einzeln 
beschrieben werden, sind ausgeschlossene Gebiete nur in einer Deutschlandkarte dargestellt. Die 
Identifikation ausgeschlossener Gebiete im Umfeld des Salzstocks Lisa ist nur mit Hilfe der interak-
tiven Kartendarstellung der BGE (BGE 2020i) möglich. Die dort dargestellten ausgeschlossenen 
Gebiete sind zwar jeweils mit einer Kennung versehen; weitere Informationen zu den einzelnen aus-
geschlossenen Gebieten enthalten aber weder der Zwischenbericht selbst noch die untersetzenden 
Unterlagen. 

Die Anwendung der Mindestanforderungen ist im Bericht „Anwendung Mindestanforderungen ge-
mäß § 23 StandAG“ (BGE 2020e) dargestellt. Vor Anwendung der Mindestanforderungen wurden 
alle stratigraphischen Einheiten in Deutschland hinsichtlich ihrer potentiellen Eignung dahingehend 
bewertet, ob für den jeweiligen Gesteinstyp anhand seiner Gebirgsdurchlässigkeit und der Kennt-
nisse über seine Barrierewirkung sowie einer Mindestmächtigkeit von 100 m die Erfüllung dieser 
Mindestanforderungen erwartet werden kann. Gebiete, die alle Mindestanforderungen erfüllen, wer-
den von der BGE in Anlehnung an § 13 Abs. 2 StandAG als „Identifizierte Gebiete“ bezeichnet. 

Durch die Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien soll bewertet werden, „ob 
in einem Gebiet eine günstige geologische Gesamtsituation“ (StandAG 2017) vorliegt. Dazu werden 
11 Kriterien, die jeweils mit einem oder mehreren Indikatoren untersetzt sind, herangezogen. Die 
geowissenschaftlichen Abwägungskriterien werden in § 24 StandAG sowie den Anlagen 1 bis 11 
ausgeführt. Der Vorgehensweise der BGE liegt die Unterlage „Arbeitshilfe zur Anwendung der geo-
wissenschaftlichen Abwägungskriterien im Rahmen von § 13 StandAG“ (BGE 2020f) zugrunde. 

Bei der Anwendung der Mehrzahl der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien wird von der BGE 
auf wirtsgesteinsspezifische Referenzdaten zurückgegriffen. Die Vorhabenträgerin hat zu diesem 
Zweck einen Referenzdatensatz (BGE 2020j) veröffentlicht. Zur Bewertung der einzelnen 
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Landkreis Leer, Teilgebiete 046 sowie 006 und 007 

Indikatoren werden darin Referenzwerte oder Argumente aus der Literatur aufgeführt. Nach Aus-
sage der BGE werden möglichst günstige Bewertungen der Gesteinseigenschaften verwendet, um 
im Sinne eines konservativen Ansatzes bei der Ermittlung von Teilgebieten einen Ausschluss po-
tentiell geeigneter Gebiete möglichst zu vermeiden. Die Referenzdaten für Steinsalz gelten bei-
spielsweise für alle Salzstöcke Deutschlands gleichermaßen. 

Einzelne geowissenschaftliche Abwägungskriterien wurden individuell anhand gebietsspezifischer 
Daten bewertet. Für Salzstöcke sind dies die Abwägungskriterien Konfiguration der Gesteinskörper, 
räumliche Charakterisierbarkeit und Schutz des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs durch das 
Deckgebirge. Eine Diskussion der Ausschlusskriterien, Mindestanforderungen und geologischen 
Abwägungskriterien und ihrer Anwendung erfolgt in den nachfolgenden Kapiteln. 

12 





    
 

 

    
      

 
     

   
 

     
 
 

      
        

     
 

 

    
  

   

 

 
     

     
 

 
          

       
    

  

  
   

 
     

     
          

 

 
  

 
   

Landkreis Leer, Teilgebiete 046 sowie 006 und 007 

unterhalb von 300 m“ (BGE 2020d) unter der Geländeoberkante (GOK)4 liegt. Das entspricht der 
Mindestteufe der Oberfläche des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs5 (ewG) gemäß § 23 Abs. 5 
Nr. 3 StandAG. Begründet wird dieses Vorgehen durch die Annahme eines grundsätzlich duktilen 
Verformungsverhalten von Steinsalz, durch das auch hohe Spannungen „in der Regel nicht zu sprö-
der Deformation“ (BGE 2020d) führten und sich Störungszonen im Deckgebirge von Salzstöcken 
nicht innerhalb der Salinarstruktur fortsetzten. 

Atektonische Vorgänge, d. h. Phänomene, die nicht durch tektonische Prozesse, sondern beispiels-
weise durch Verkarstung entstehen, aber für die Sicherheit eines Endlagers ähnliche Konsequenzen 
wie tektonische Störungen nach sich ziehen können, sind nach § 22 Abs. 2. Nr. 2 StandAG wie 
tektonische Störungen zu behandeln. Im Bericht „Anwendung Ausschlusskriterien gemäß 
§ 22 Stand AG“ (BGE 2020d) werden folgende mögliche atektonische Vorgänge genannt: Deforma-
tionen durch Diagenese (nachträgliche Verfestigung eines Sediments unter dem Einfluss von Druck, 
Temperatur und weiteren Einflüssen), Senkungen und Einstürze über Lösungshohlräumen, subae-
rische und subaquatische Rutschungen (Rutschungsvorgänge an Land und unter Wasser, bspw. 
Muren oder durch Seebeben ausgelöste Rutschungen von Sedimenten an Kontinentalabhängen), 
Glazialtektonik, Kryoturbation (Bodenbewegungen aufgrund des Wechsels von Frost- und Tauperi-
oden während Kaltzeiten) und Impaktereignisse (Meteoriteneinschläge). Von diesen wird Impakter-
eignissen und Einstürzen über Lösungshohlräumen eine mögliche Beeinflussung der Sicherheit des 
Endlagers zugeschrieben. Durch atektonische Vorgänge ausgeschlossene Gebiete wurden im Zwi-
schenbericht Teilgebiete „analog zu aktiven Störungszonen“ ausgewiesen, indem „ein Sicherheits-
abstand von 1000 m auf die jeweiligen atektonischen Vorgänge addiert wird“ (BGE 2020d). 

Einflüsse aus gegenwärtiger oder früherer bergbaulicher Tätigkeit 

Bei der Anwendung des Kriteriums Einflüsse aus gegenwärtiger oder früherer bergbaulicher Tätig-
keit wird von der BGE zwischen Bohrungen einerseits und Bergwerken andererseits unterschieden. 

Bohrdaten wurden von der BGE bei den zuständigen Landes- und Bundesbehörden zweimal, zu-
nächst zur Anwendung der Ausschlusskriterien und anschließend für die Anwendung der Mindest-
anforderungen, abgefragt. Bohrungen, „deren Einwirkungsbereich den endlagerrelevanten Bereich 
von 300 bis 1500 m unter GOK“ (BGE 2020d) erreichen, wurden mit einem Sicherheitsradius von 
25 m um den Bohrlochverlauf ausgeschlossen. Vertikale Bohrungen bzw. Bohrungen, deren Verlauf 
unbekannt ist und die daher als vertikal angenommen werden, werden in der Kartendarstellung ent-
sprechend als Punkte abgebildet, abgelenkte Bohrungen als Linien, die der Projektion des Bohrloch-
verlaufs an die Oberfläche entsprechen. 

Daten zu Lage und Erstreckung von Bergwerken sowie „des durch die bergbauliche Tätigkeit ge-
schädigten Gebirgsbereiches“ (BGE 2020d) wurden von der BGE in mehreren Datenabfragen von 
den zuständigen Landes- und Bundesbehörden angefordert; dabei wurde zwischenzeitlich die Me-
thodik zur Kriterienanwendung weiterentwickelt. Vom weiteren Verfahren ausgeschlossen wurden 
Gebiete mit Bergwerken, deren Hohlräume im endlagerrelevanten Tiefenbereich von 300 m bis 
1500 m unter GOK liegen. Dabei wurden die Bereiche, in denen das Gebirge durch den Bergbau 
potentiell geschädigt sein kann, entweder anhand mitgelieferter Informationen oder durch die BGE 

4 Die Geländeoberkante (GOK) ist in den Geowissenschaften und in der Geotechnik die Bezeichnung für die 
natürliche oder anthropogene Erdoberfläche auf dem trockenen Land. 

5 Der Teil des Wirtsgesteins, der den sicheren Einschluss des radioaktiven Abfalls gewährleistet. 
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Landkreis Leer, Teilgebiete 046 sowie 006 und 007 

selbst unter Zugrundelegung der maximalen horizontalen Ausdehnung des Grubengebäudes, der 
maximalen Teufe und eines Grenzwinkels bestimmt. 

Seismische Aktivität 

Bei der Ausweisung ausgeschlossener Gebiete nach dem Kriterium seismische Aktivität hat sich die 
BGE gemäß § 22 Abs. 2 Nr. 4. StandAG an der Kartendarstellung der Erdbebenzonen in 
DIN EN 1998-1/NA 2011-01 orientiert. Ausgeschlossen wurden Gebiete mit einer örtlichen seismi-
schen Gefährdung größer als in Erdbebenzone 1. Dazu wurde die Konturlinie, die den Übergang 
zwischen den Erdbebenzonen 1 und 2 in der Kartendarstellung markiert, digitalisiert. Die Datenlie-
ferungen für diese Zweck waren „sehr heterogen und enthielten […] meist thematisch verwandte 
aber nur in wenigen Fällen die konkret erfragten Informationen“ (BGE 2020d). Hervorzuheben ist, 
dass der Nationale Anhang zur DIN EN 1998-1 zwischenzeitlich überarbeitet und im Juli 2021 ver-
öffentlicht wurde. Die BGE beabsichtigt, den aktualisierten Anhang im weiteren Standortauswahl-
verfahren zu berücksichtigen. 

Vulkanische Aktivität 

Die BGE hat zur Anwendung des Ausschlusskriteriums Vulkanische Aktivität bei den Geologischen 
Diensten der Bundesländer und der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) 
Daten zu Gebieten abgerufen, in denen quartärer6 Vulkanismus stattgefunden hat oder innerhalb 
der nächsten Million Jahre Vulkanismus erwartet wird. Im Bericht zur Anwendung der Ausschluss-
kriterien (BGE 2020d) wird ausgeführt, dass Prognosen über zukünftigen Vulkanismus aus keinem 
Bundesland vorliegen. 

Zur Ermittlung ausgeschlossener Gebiete wurde auf Grundlage einer Literaturauswertung „die Ver-
teilung quartärer Eruptionszentren herangezogen“ (BGE 2020d). Um die Eruptionszentren wurde 
ein Sicherheitsabstand von 10 km berücksichtigt. 

Grundwasseralter 

Durch das Ausschlusskriterium Grundwasseralter soll sichergestellt werden, dass keine Grundwäs-
ser existieren, die „am aktuellen hydrologischen Kreislauf teilnehmen“ (Fraktionen CDU/CSU, SPD 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2017) und damit einen Schadstofftransport aus dem Endlager in 
den Lebensraum von Menschen ermöglichen. Diese Formulierung ist wenig konkret. In der Begrün-
dung wird darauf hingewiesen, dass „die Konzentration der Isotope Tritium [3H] und Kohlenstoff-14 
[14C] im Grundwasser des vorgesehenen einschlusswirksamen Gebirgsbereiches oder Einlage-
rungsbereiches“ (Appel et al. 2002) als Bewertungsgrundlage herangezogen werden können. 

Die BGE orientiert sich bei der ersten Anwendung der Ausschlusskriterien am Arbeitskreis Auswahl-
verfahren Endlagerstandorte (AkEnd), der dazu in seinem Abschlussbericht 2002 festhielt: „Das 
Grundwasser im Wirtsgestein und einschlusswirksamen Gebirgsbereich eines Standortes (einer Re-
gion) sowie in sicherheitsrelevanten Bereichen ihrer Umgebung darf kein Tritium und/oder Kohlen-
stoff-14 enthalten“ (Appel et al. 2002). Da zum jetzigen Zeitpunkt weder einschlusswirksame Ge-
birgsbereiche noch Einlagerungsbereiche bekannt sind, wird „ein großräumiger Ausschluss von Ge-
bieten auf Basis des Ausschlusskriteriums „Grundwasseralter““ seitens der BGE als „nicht 

6 Das Quartär ist die jüngste Epoche der Erdgeschichte. Sie begann vor 2,6 Millionen Jahren und dauert bis 
in die Gegenwart an. 
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eindeutige und nachvollziehbar dokumentierte Zuordnung ausgeschlossener Gebiete zu den jeweils 
zugrundeliegenden Daten vorgenommen werden. 

Seismische Aktivität 

Auf Grund des Kriteriums Seismische Aktivität wurde im Bereich des Landkreises Leer und entspre-
chend auch im Umfeld des Salzstocks Lisa kein Ausschluss vorgenommen. Seismisch aktive Ge-
biete befinden sich im Wesentlichen im Westen und Südwesten des Bundesgebiets. 

Das rein graphische Vorgehen durch die digitale Übertragung einer kleinmaßstäblichen Kartendar-
stellung führt zwangsläufig zu einer sehr ungenauen Begrenzung der Erdbebenzonen bei der Krite-
rien-Anwendung. Begründet wird das seitens der BGE mit der Qualität der erhaltenen Daten. 

Da auch dieses Kriterium dem Grundsatz folgt, „ausgeschlossene Gebiete im Zweifel flächenhaft 
eher zu unter- als zu überschätzen“ (BGE 2020d), kann die Anwendung des Ausschlusskriteriums 
seismische Aktivität in diesem ersten Verfahrensschritt trotzdem angesichts der dargestellten Da-
tenlage als plausibel angesehen werden. Im weiteren Verfahren wird das Vorgehen an die Daten-
grundlage des im Juli 2021 veröffentlichten neuen nationalen Anhangs zur DIN EN 1998-1 ange-
passt werden müssen. Darüber hinaus sollte im weiteren Verfahren geprüft werden, ob auch durch 
menschliches Handeln verursachte seismische Aktivität, bspw. durch Druckentlastung des Gebirges 
in der Folge von Erdgasförderung, im Rahmen des Ausschlusskriteriums berücksichtigt werden 
muss. 

Vulkanische Aktivität 

Das Ausschlusskriterium vulkanische Aktivität führte im Bereich des betrachteten Teilgebiets 046 zu 
keinem Ausschluss. Die Gebiete, die aufgrund quartären Vulkanismus‘ ausgeschlossen wurden, be-
finden sich ausschließlich in der Eifel bzw. im Gebiet des Egergrabens. 

Unter der Maßgabe, im ersten Schritt des Standortauswahlverfahrens den ungerechtfertigten Aus-
schluss möglicherweise geeigneter Gebiete zu vermeiden, kann die Anwendung des Ausschlusskri-
teriums Vulkanische Aktivität als nachvollziehbar angesehen werden (siehe auch Chaudry und 
Neles (2020)). Allerdings wurden durch diese Anwendung große Gebiete, für die in der Zukunft unter 
Umständen Vulkanismus erwartet werden kann, außer Acht gelassen. Dies betrifft beispielsweise 
die Gebiete, in denen tertiärer Vulkanismus nachgewiesen ist. So wies auch die BGR in ihrem Vor-
trag zum Ausschlusskriterium Vulkanische Aktivität während des ersten Beratungstermins der Fach-
konferenz Teilgebiete darauf hin, dass sowohl Gebiete mit zukünftigem Vulkanismus bisher nicht 
ausgeschlossen wurden als auch das Neuauftreten oder das Wiederaufleben älterer Vulkane im 
Zwischenbericht unberücksichtigt blieb. Auch die Verlagerung vulkanischer Aktivität wurde demnach 
bisher außer Acht gelassen (May 2021). 

Das Ausschlusskriterium Vulkanische Aktivität wurde somit im vorliegenden Schritt des Standort-
auswahlverfahrens nur unvollständig angewendet. Im weiteren Verfahren sollte geprüft werden, in-
wieweit die Einbeziehung tertiärer Eruptionszentren und eines größeren Sicherheitsabstands bei der 
Anwendung des Kriteriums notwendig sind (siehe dazu auch May (2019)). Auch unter Einbeziehung 
tertiären Vulkanismus‘ ist jedoch im Gebiet des Landkreises Leer nicht mit einem Ausschluss zu 
rechnen. 

21 



    
 

 

 

     
   

    
 

  
  

 
 

       
  

 

        
  

  
    

     
  

 

  

Landkreis Leer, Teilgebiete 046 sowie 006 und 007 

Grundwasseralter 

Im Bereich des Salzstocks Lisa wurden keine Gebiete durch das Kriterium Grundwasseralter aus-
geschlossen. Da nur in Bohrungen und Bergwerken Grundwasseralter bestimmt wurden, wurden 
mit diesem Kriterium im Landkreis Leer wie im gesamten Bundesgebiet keine zusätzlichen Flächen 
ausgeschlossen. 

Im ersten Schritt der Phase 1 des Standortauswahlverfahrens kann das gewählte Vorgehen der BGE 
als plausibel angesehen werden. Für die weiteren Verfahrensschritte muss aber unter Umständen 
eine Methode entwickelt werden, die über die Anwendung von 3H- und 14C-Isotopenaltern hinaus-
geht und eine „umfassende Gesamtinterpretation der hydrochemischen und isotopenhydrologischen 
Grundwasserverhältnisse an einem Standort (in einer Region)“ (Appel et al. 2002) ermöglicht, ohne 
die das Ausschlusskriterium Grundwasseralter im Standortauswahlverfahren keine Wirkung entfal-
ten kann. 

Im Bereich der Segmente der Teilgebiete 006 und 007, die innerhalb des Landkreises Leer liegen, 
wurde kein Ausschluss aufgrund von Ausschlusskriterien vorgenommen. Dabei ist zu berücksichti-
gen, dass ausgeschlossene Gebiete sich nur dann mit Teilgebieten überlagern können, wenn es 
sich um Scheitelstörungen an Salinaren, um Bohrungen oder Bergwerke handelt. Alle anderen Aus-
schlusskriterien führen zu großflächigem Ausschluss, so dass davon betroffene, potentiell geeignete 
Wirtsgesteine nicht als Teilgebiete ausgewiesen werden bzw. in der Kartendarstellung durch den 
Ausschluss als Segmente flächenhaft verbreiteter Teilgebiete erscheinen. 
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Landkreis Leer, Teilgebiete 046 sowie 006 und 007 

Tabelle 5-2: Charakteristika der betrachteten Teilgebiete zur Anwendung der Mindest-
anforderungen 

TG 006  TG 007  Lisa (046)  

Wirtsgesteinstyp  Tongestein  Tongestein  Steinsalz in steiler   
Lagerung  

Stratigraphie  Lias (Unterjura)  Unterkreide  Zechstein  

Bundesländer  

Brandenburg, Mecklen-
burg-Vorpommern, Nie-
dersachsen, Nordrhein-

Westfalen, Sachsen-
Anhalt, Schleswig-Hol-

stein  

Brandenburg, Mecklen-
burg-Vorpommern, Nie-
dersachsen, Nordrhein-

Westfalen, Sachsen-
Anhalt   

Niedersachsen  

Gebirgsdurchlässigkeit  erfüllt  < 10-10  m/s  10-12  m/s  

Mächtigkeit  max. 1200 m  100 - 1200  m  1020 m  

Teufenlage der Struktur  400 - 1500 m u. GOK  400 - 1500 m u. GOK  480 –  1500 m u.  GOK  

Gesamtfläche  18.564 km²  14.914  km²  66 km²   
Barriereintegrität  erfüllt  erfüllt  erfüllt  

Quelle: Eigene Darstellung 

Das pauschale Vorgehen bei der Anwendung der Mindestanforderung Gebirgsdurchlässigkeit er-
scheint plausibel im ersten Schritt der Phase 1 des Standortauswahlverfahrens. Im weiteren Verfah-
ren werden gezielt Daten zur Ermittlung der Gebirgsdurchlässigkeit in Standortregionen bzw. an 
Standorten mit den Wirtsgesteinen Steinsalz oder Tongestein erhoben werden müssen. 

Gleiches gilt für die Anwendung der Mindestanforderung Erhalt der Barrierewirkung. Aufgrund feh-
lender Informationen erfolgte keine standortspezifische Betrachtung. Informationen, die Zweifel an 
der langfristigen Barrierewirkung von Wirtsgesteinen begründen, können auf eine Fülle von mögli-
chen Ursachen zurückgeführt werden: die lithologische Ausprägung des Gesteins und seiner Um-
gebung, sedimentäre Strukturen, tektonische Überprägungen etc. könnten beispielsweise dazu her-
angezogen werden. Die Anforderung ist wesentlich für das Ziel einer sicheren Endlagerung und 
beinhaltet die Herausforderung, zu einer sehr umfassenden Kenntnis des möglichen späteren 
Standorts zu kommen. Bei der erneuten Anwendung der Mindestanforderungen sollte detailliert dar-
gelegt werden, welche Informationsquellen zur Bewertung der Anforderung Erhalt der Barrierewir-
kung herangezogen wurden. Im Fall von Tongesteinen ist diese Anforderung darüber hinaus in di-
rekter Beziehung zur Gefahr einer Dekompaktion von Tongesteinen nach intensiver Erosion zu se-
hen, die nach § 23 Abs. 5 Nummer 3. StandAG als Teil der Mindestanforderung minimale Teufe des 
einschlusswirksamen Gebirgsbereichs zu bewerten ist und bisher von der Vorhabenträgerin pau-
schal als erfüllt angesehen wird. Auch diese Mindestanforderung muss im weiteren Verfahren stand-
ortspezifisch bewertet werden. 

Im Folgenden wird jeweils auf die Anwendung der Mindestanforderungen Mächtigkeit und Minimale 
Teufe des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs sowie Fläche des Endlagers für das Teilgebiet 046 
sowie die Segmente der Teilgebiete 006 und 007 im Landkreis Leer eingegangen. 
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Landkreis Leer, Teilgebiete 046 sowie 006 und 007 

6 Geowissenschaftliche Abwägungskriterien 

Die identifizierten Gebiete, d.h. alle Teile des Bundesgebiets, auf die kein Ausschlusskriterium zu-
trifft, in denen geeignete Wirtsgesteine vorkommen und die darüber hinaus alle Mindestanforderun-
gen erfüllen, werden mit Hilfe geowissenschaftlicher Abwägungskriterien dahingehend bewertet, ob 
sie gemäß § 13 Abs. 1 StandAG „günstige geologische Voraussetzungen für die sichere Endlage-
rung radioaktiver Abfälle erwarten lassen“. Die geowissenschaftlichen Abwägungskriterien sind je-
weils mit Indikatoren unterlegt, die zur Bewertung heranzuziehen sind. Eine Bewertung sowohl der 
Indikatoren als auch des jeweiligen Kriteriums erfolgt als günstig, bedingt günstig oder weniger güns-
tig/ungünstig (Bezeichnung im StandAG) bzw. nicht günstig (Bezeichnung gemäß Umsetzung der 
BGE). 

Für die Bewertung der Abwägungskriterien werden demnach detaillierte, standortspezifische Infor-
mationen benötigt, die zum jetzigen Zeitpunkt in der Regel für die untersuchten identifizierten Ge-
biete nicht oder nur unvollständig vorliegen. Zum jetzigen Stand des Verfahrens führt die Anwendung 
der Abwägungskriterien auf einzelne identifizierte Gebiete deshalb noch nicht zu gebietsspezifi-
schen Bewertungen. Um die Bewertung dennoch vornehmen zu können, greift die BGE auf Refe-
renzdatensätze zurück. Dabei werden die bewertungsrelevanten Eigenschaften der betrachteten 
Gesteinstypen anhand verfügbarer Informationen beschrieben und die Bandbreite an Werten, die 
die jeweiligen Indikatoren annehmen können, mit Hilfe von Literaturdaten festgelegt. 

Die Bewertung von Kriterien mittels Referenzdaten erfolgte also für alle Teilgebiete eines Wirtsge-
steinstyps jeweils identisch. Für Steinsalz finden sich die Referenzdaten in Kapitel 6 der Unterlage 
„Referenzdatensätze zur Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien im Rahmen 
von § 13 StandAG“ (BGE 2020j). 

Die BGE hält fest, dass „bei wenig, keinen oder nicht eindeutigen Daten […] stets von einer tenden-
ziell günstigen Annahme ausgegangen“ wird (BGE 2020j). Auf diese Weise soll vermieden werden, 
im ersten Verfahrensschritt auf Grund einer schlechten Datenlage schon Gebiete auszuschließen, 
die sich als geeignet erweisen könnten. 

Die geowissenschaftlichen Abwägungskriterien sind: 

1. Kriterium zur Bewertung des Transportes radioaktiver Stoffe durch Grundwasserbewegun-
gen im ewG: Dieses Kriterium dient der Bewertung eines möglichen Transports von Schad-
stoffen aus dem Endlager durch Grundwasser. 

2. Kriterium zur Bewertung der Konfiguration der Gesteinskörper: Das Einschlussvermögen der 
Gesteine, die den ewG aufbauen, soll mittels Modellrechnungen abgeleitet werden. Solange 
die dazu benötigten Detailinformationen nicht vorliegen, werden fünf Indikatoren zur Bewer-
tung herangezogen (StandAG 2017 Anlage 2). 

3. Kriterium zur Bewertung der räumlichen Charakterisierbarkeit: Das Kriterium dient der Be-
wertung, wie gut sich die relevanten Eigenschaften der Gesteine in einem betrachteten Raum 
ermitteln lassen. Darüber hinaus wird die Übertragbarkeit dieser Eigenschaften auf den ewG 
und seine Umgebung beurteilt. 

4. Kriterium zur Bewertung der langfristigen Stabilität der günstigen Verhältnisse: Mit diesem 
Kriterium wird beurteilt, inwieweit sich wesentliche sicherheitsrelevante Merkmale der Ge-
steine, in denen der ewG ausgewiesen werden soll, in der Vergangenheit verändert haben 
und solche Änderungen auch in der Zukunft zu erwarten sind. 
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Landkreis Leer, Teilgebiete 046 sowie 006 und 007 

Zur Bewertung des Indikators Flächenhafte Ausdehnung bei gegebener Mächtigkeit wird für Stein-
salz in steiler Lagerung, der Begründung zum Gesetzesentwurf des StandAG (Fraktionen 
CDU/CSU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2017) folgend, ein Mindestflächenbedarf von 
3 km2 angesetzt. Als günstig sind nach Anlage 2 zu § 24 Abs. 3 StandAG Gesteinskörper mit einer 
Ausdehnung von deutlich mehr als dem 2-fachen Flächenbedarf zu bewerten, als bedingt günstig 
potentielle Wirtsgesteine mit einer Ausdehnung von etwa dem 2-fachen Flächenbedarf und als we-
niger günstig Gesteinseinheiten mit einer flächenhaften Ausdehnung von deutlich weniger als dem 
2-fachen Flächenbedarf. Nach dem Fachbericht zur Anwendung der geowissenschaftlichen Abwä-
gungskriterien (BGE 2020k) wird für Steinsalz ein Flächenangebot von 3 – 6 km2 als weniger güns-
tig, 6 – 9 km2 als bedingt günstig und größer 9 km2 als günstig übersetzt. 

Kriterium 3 zur Bewertung der räumlichen Charakterisierbarkeit 

Das Kriterium zur Bewertung der räumlichen Charakterisierbarkeit dient als Maß dafür, wie gut sich 
die Eigenschaften eines Wirtsgesteins in einem Teilgebiet oder im weiteren Verfahren in einer 
Standortregion oder an einem Standort beschreiben lassen, und wie gut sich punktuell gewonnene 
Erkenntnisse aus der Erkundung auf den ewG oder Einlagerungsbereich übertragen lassen. Die 
Gesteinsausbildung, das Ausmaß der tektonischen Überprägung der geologischen Einheit, die Va-
riationsbreite der Eigenschaften der Gesteinstypen im Endlagerbereich sowie die räumliche Vertei-
lung der Gesteinstypen im Endlagerbereich und ihrer Eigenschaften dienen hierbei als Indikatoren. 

Für Zechsteinsalinare wurden die Indikatoren Variationsbreite der Eigenschaften der Gesteinstypen 
im Endlagerbereich, Räumliche Verteilung der Gesteinstypen im Endlagerbereich und ihrer Eigen-
schaften und Gesteinsausbildung als günstig bewertet (BGE 2020k). 

Der Indikator Ausmaß der tektonischen Überprägung der geologischen Einheit wurde für Steinsalz 
in steiler Lagerung grundsätzlich als bedingt günstig bewertet, da der Salzdiapirismus als tektoni-
scher Prozess selbst zur Überprägung17 der beteiligten Gesteine führt (BGE 2020k). 

Kriterium 4 zur Bewertung der langfristigen Stabilität der günstigen Verhältnisse 

Das Endlager soll für einen Zeitraum von einer Million Jahren Sicherheit vor den schädlichen Wir-
kungen der eingelagerten Abfallstoffe bieten. Mit dem Kriterium zur Bewertung der langfristigen Sta-
bilität der günstigen Verhältnisse wird eine Aussage dazu getroffen, ob die zum Zeitpunkt der Stand-
ortauswahl als günstig bewerteten Verhältnisse auch langfristig gewährleistet werden können. Das 
Kriterium wird anhand von Referenzdaten bewertet. 

In Anlage 4 zu § 24 Abs. 3 StandAG (2017) wird ausgeführt, Indikatoren zur Bewertung des Kriteri-
ums Bewertung der langfristigen Stabilität der günstigen Verhältnisse seien „insbesondere die Zeit-
spannen, über die sich die Betrachtungsmerkmale „Mächtigkeit“, flächenhafte beziehungsweise 
räumliche „Ausdehnung“ und „Gebirgsdurchlässigkeit“ des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs 
nicht wesentlich verändert haben“. Die BGE beschränkt sich bei der Bewertung des Kriteriums auf 
diese drei Indikatoren. Im Referenzdatensatz wird ausgeführt, dass aus vorhandener Literatur „nur 
indirekt Aussagen zu Änderungen der Indikatoren Mächtigkeit, Ausdehnung und Gebirgsdurchläs-
sigkeit über die Zeit ableitbar“ (BGE 2020j) seien. Es werden eine Reihe von Prozessen aufgeführt, 

17 Als Überprägung wird die Veränderung von Gesteinen durch tektonische Prozesse bezeichnet. Diese Ver-
änderungen reichen von der Änderung der ursprünglichen Lagerungsverhältnisse eines Gesteins durch 
Verstellung oder Faltung bis zur teilweisen Aufschmelzung und Umkristallisation (Anatexis) unter Einfluss 
von Druck und Temperatur während tektonischer Beanspruchung. 
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Landkreis Leer, Teilgebiete 046 sowie 006 und 007 

die Auswirkungen auf die räumlichen Eigenschaften Mächtigkeit und Ausdehnung haben können. 
Diese Prozesse werden für die Bewertung der beiden Indikatoren jedoch nicht herangezogen, da im 
Referenzdatensatz von einer günstigen Ausgangssituation ausgegangen werde. Grundlage dafür ist 
die Feststellung, dass der Diapirismus an den norddeutschen Salzstöcken im Wesentlichen zum 
Erliegen gekommen ist und keine oder nur noch sehr geringe Hebungsvorgänge stattfinden. Es wird 
darauf hingewiesen, dass „für belastbare Aussagen zu diesen Prozessen […] standortspezifische 
Untersuchungen nötig“ (BGE 2020j) seien. 

Zum Indikator langfristige Stabilität der Gebirgsdurchlässigkeit wird ausgeführt, dass im Nach-
diapirstadium von Salzstöcken keine wesentlichen Änderungen der Gebirgsdurchlässigkeit mehr 
stattfinden. Alle Indikatoren des Kriteriums und entsprechend auch das Kriterium selbst werden als 
günstig bewertet (BGE 2020j). 

Kriterium 5 zur Bewertung der günstigen gebirgsmechanischen Eigenschaften 

Das Kriterium zur Bewertung der günstigen gebirgsmechanischen Eigenschaften dient der Beurtei-
lung, inwiefern die Errichtung eines Endlagerbergwerks das jeweilige Wirtsgestein schädigt und un-
ter Umständen zur Entstehung erhöhter Permeabilität18 in der Umgebung des Grubengebäudes 
führt. Es soll nach Anlage 5 zu § 24 Abs. 4 StandAG mit Hilfe zweier Indikatoren bewertet werden: 

1. das Gebirge kann als geomechanisches Haupttragelement die Beanspruchung aus Auffah-
rung und Betrieb ohne planmäßigen tragenden Ausbau, abgesehen von einer Kontursiche-
rung, bei verträglichen Deformationen aufnehmen 

2. um Endlagerhohlräume sind keine mechanisch bedingten Sekundärpermeabilitäten außer-
halb einer unvermeidbaren konturnah entfestigten Auflockerungszone zu erwarten 

Die Bewertung der Indikatoren für Steinsalz erfolgt mittels des Referenzdatensatzes anhand von 
Erfahrungswerten und Literaturstudium. Beide Indikatoren werden nach Darstellung in Anlage 1 A 
zum Fachbericht Teilgebiete und Anwendung Geowissenschaftliche Abwägungskriterien (BGE 
2020b) als günstig bewertet. Nach dem Referenzdatensatz erfolgt die Bewertung jedoch zusam-
menfassend für das Kriterium ohne Unterscheidung der Indikatoren. 

Begründet wird die günstige Einschätzung des Kriteriums mit der Standfestigkeit von Salzgestein, 
das keinen tragenden Ausbau benötige, sowie der Annäherung an Werte für die Gebirgsfestigkeit 
durch Betrachtung der Gesteinsdruckfestigkeit. Mit Verweis auf Lux und Eberth (2002b) wird darge-
stellt, dass Steinsalz günstige gebirgsmechanische Eigenschaften biete. Zum Beleg werden weitere 
Literaturquellen sowie praktische Erfahrungen angeführt. 

Kriterium 6 zur Bewertung der Neigung zur Bildung von Fluidwegsamkeiten 

Mit der Bewertung der Neigung zur Bildung von Fluidwegsamkeiten soll sichergestellt werden, dass 
es durch die Errichtung eines Endlagerbergwerks induzierte Schädigungen des Gebirges nicht zu 
einem erhöhten Stofftransport aus dem Endlager kommt. Dabei wird zur Bewertung aller Indikatoren 
im Rahmen des Referenzdatensatzes auf Erfahrungs- und Literaturwerte zurückgegriffen. 

Der Indikator Verhältnis repräsentative Gebirgsdurchlässigkeit/repräsentative Gesteinsdurchlässig-
keit wird bei einem Wert kleiner als 10 als günstig bewertet. für einen Wert zwischen 10 und 100 

18 Als Permeabilität bezeichnet man die Durchlässigkeit der Struktur für andere Stoffe wie z.B. Gase oder 
Flüssigkeiten. 
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erfolgt die Bewertung als bedingt günstig, über 100 als weniger günstig. Dabei wird „aufgrund des 
Fehlens von ortsbezogenen In-situ-Messwerten […] das Gebirge als unverritzt betrachtet (BGE 
2020j). Für Steinsalz in steiler Lagerung wird der Indikator mit 1 angegeben und damit mit günstig 
bewertet, da „die Gebirgs- und Gesteinsdurchlässigkeit gleich ist“ (BGE 2020j). 

Der Indikator Erfahrungen über die Barrierewirksamkeit der Gebirgsformationen wird nach Anlage 6 
zu § 24 Abs. 4 StandAG mit Hilfe von sieben Erfahrungsbereichen bewertet: rezente Existenz als 
wasserlösliches Gestein, fossile Fluideinschlüsse, unterlagernde wasserlösliche Gesteine, unterla-
gernde Vorkommen flüssiger oder gasförmiger Kohlenwasserstoffe, Heranziehung als hydrogeolo-
gische Schutzschicht bei Gewinnungsbergwerken, Aufrechterhaltung der Abdichtungsfunktion auch 
bei dynamischer Beanspruchung, Nutzung von Hohlräumen zur behälterlosen Speicherung von gas-
förmigen und flüssigen Medien. Laut StandAG ist ein Wirtsgesteinstyp als günstig einzustufen, wenn 
dieser „anhand eines oder mehrerer Erfahrungsbereiche als gering durchlässig oder geologisch 
dicht identifiziert wird und dies auch unter geogener oder technogener19 Beanspruchung der Fall ist“ 
(BGE 2020j). Nach Anlage 6 zu § 24 Abs. 4 StandAG wird der Indikator mit Hilfe von sieben Erfah-
rungsbereichen bewertet, von denen die BGE drei als erfüllt ansieht. Da Salzformationen laut (BGE 
2020j) damit „mehrere dieser Erfahrungsbereiche“ erfüllen, werden sie folglich für diesen Indikator 
standortunabhängig in die Wertungsgruppe günstig eingeordnet. 

Der Indikator Rückbildung der Sekundärpermeabilität durch Rissschließung wird anhand von Mate-
rialeigenschaften des Wirtsgesteins bewertet. Ausgehend von der Feststellung, dass „für eine ge-
naue Bewertung der Fragestellung Angaben erforderlich sind, die erst im späteren Rahmen der 
Endlagerplanung vorliegen können“ (BGE 2020j), wird in Phase 1 des Standortauswahlverfahrens 
vorerst eine qualitative Einschätzung des Gesteinsverhaltens, basierend auf den bisher im Bergbau 
und der Forschung gemachten Erfahrungen, angewendet. Aufgrund dieser Erfahrungswerte werden 
die viskosen Eigenschaften von Salzgesteinen hervorgehoben, durch die Klüfte im Gestein verheilen 
können. Die BGE folgt damit (Lux und Eberth 2002a) in ihrer Einschätzung, dass die „Sekundärper-
meabilität signifikant reduziert“ wird und bewertet deshalb diesen Indikator für Steinsalz in steiler 
Lagerung grundsätzlich mit günstig. 

Auch zur Beurteilung des Indikators Rückbildung der mechanischen Eigenschaften durch Rissver-
heilung liegen in der ersten Phase des Standortauswahlverfahrens keine Werte vor, „so dass vorerst 
eine auf dem Wirtsgestein basierende Bewertung stattfinden muss“ (BGE 2020j). Unter erneutem 
Verweis auf (Lux und Eberth 2002a) wird der Indikator als günstig bewertet. 

Alle Indikatoren und das Kriterium wurden als günstig bewertet. 

Kriterium 7 zur Bewertung der Gasbildung 

Die Gasbildungsrate im Endlagerbergwerk soll möglichst gering sein, damit der Gasdruckaufbau 
klein bleibt und so die Integrität der geologischen Barriere nicht gefährdet wird. Die im Endlager-
bergwerk maßgeblich auftretende Gasbildung resultiert aus der Korrosion und Radiolyse von Metall, 
hier der Abfallbehälter oder der Abfälle selbst, beim Kontakt mit Wasser bzw. Lösungen. Die Menge 
des Gases, das sich potentiell bilden kann, ist einerseits vom Angebot an Metall und andererseits 
vom Angebot an Wasser oder Feuchtigkeit abhängig. Da sich die verfügbare Metallmenge aus dem 

19 Unter geogener Beanspruchung ist der Einfluss von Kräften zu verstehen, die durch geologische Pro-
zesse, bspw. Senkung oder Hebung der Erdkruste durch Eisbedeckung während Kaltzeiten, wirken kön-
nen. Technogene, also durch den Einsatz von Technik durch Menschen verursachte Beanspruchungen 
können insbesondere während der Errichtung und des Betriebs des Endlagerbergwerks entstehen. 
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Landkreis Leer, Teilgebiete 046 sowie 006 und 007 

Abfall ergibt, wird die Gasbildung anhand des Indikators Wasserangebot im Einlagerungsbereich 
(StandAG 2017) bewertet. Als Wertungsgruppe gibt das StandAG „trocken“ bis „feucht“ an, ohne 
dies weiter zu definieren. 

Steinsalz ist ein vergleichsweise trockenes Gestein, aber auch darin liegt Wasser in wasserhaltigen 
Mineralen, als interkristallines Porenwasser oder in Einschlüssen vor. Da der genaue Wassergehalt 
des jeweiligen Salzgesteins und die daraus resultierende Bewertung derzeit in aller Regel nicht be-
kannt ist, erfolgt hier die Bewertung anhand von Referenzdaten. In der Arbeitshilfe zu den geowis-
senschaftlichen Abwägungskriterien (BGE 2020f) erläutert die BGE, dass bei der Bewertung der 
Gasbildung neben dem Wasserdargebot auch die Temperatur und das chemische Milieu am Einla-
gerungsort zu berücksichtigen sind. Eine Gesamtbetrachtung ist entsprechend im Verlauf des Ver-
fahrens noch standortspezifisch erforderlich. Im Referenzdatensatz (BGE 2020j) werden aus Stu-
dien Wassergehalte meist < 1 Gewichtsprozent bzw. zwischen 0,84 % und 3,13 % ermittelt. Ent-
sprechend werden der Indikator „Wassergehalt im Einlagerungsbereich“ und daraus resultierend 
das Kriterium zur Bewertung der Gasbildung für Steinsalz für die Phase 1 des Standortauswahlver-
fahrens zunächst als günstig bewertet. 

Kriterium 8 zur Bewertung der Temperaturverträglichkeit 

Durch Temperaturerhöhung im Wirtsgestein aufgrund der Abgabe von Wärme der eingelagerten 
Abfälle sollen weder ein Festigkeitsverlust noch Sekundärpermeabilität, also Wegsamkeiten für den 
Transport von Fluiden, entstehen. Zur Beurteilung der Temperaturverträglichkeit des Wirtsgesteins 
dient das Kriterium 8, das mittels Referenzdaten bewertet wird. 

Die Indikatoren Neigung zur Bildung wärmeinduzierter Sekundärpermeabilitäten und Temperatur-
stabilität hinsichtlich Mineralumwandlungen werden im Referenzdatensatz für Steinsalz gestützt auf 
Literaturangaben zu physikalischen und geochemischen Eigenschaften von Steinsalz bewertet. Eine 
Alternative zur Bewertung mit Literaturdaten böten nur In-Situ-Versuche und Laborversuche an Pro-
ben der konkreten zu betrachtenden Standortregionen oder Standorte. Der Indikator Neigung zur 
Bildung wärmeinduzierter Sekundärpermeabilitäten wird als günstig bewertet. Begründet wird diese 
Einstufung mit einem positiven thermischen Expansionskoeffizienten für Steinsalz (BGE 2020j). 
Auch der Indikator Temperaturstabilität hinsichtlich Mineralumwandlungen wird als günstig bewertet. 
Temperaturbedingte Mineralumwandlungen in Salinargesteinen finden nach dem Referenzdaten-
satz (BGE 2020j) als Entwässerung von Salzhydraten statt. Gestützt auf Literaturangaben wird da-
von ausgegangen, dass Mineralumwandlungen im Temperaturbereich bis 100 °C (siehe § 27 Abs. 
4 StandAG) nicht zu erwarten sind. 

Kriterium 9 zur Bewertung des Rückhaltevermögens im einschlusswirksamen Gebirgsbe-
reich 

Schadstoffe, die im Endlager nach der Einlagerung freigesetzt werden, sollen möglichst im ewG 
bzw. dem Einlagerungsbereich verbleiben. Dazu können verschiedene physikalische, geochemi-
sche und hydrochemische Eigenschaften des Wirtsgesteins beitragen, die mittels des Kriteriums zur 
Bewertung des Rückhaltevermögens im einschlusswirksamen Gebirgsbereich abgeprüft werden. 
Die Bewertung erfolgt anhand des Referenzdatensatzes. 

Die Indikatoren Sorptionskoeffizienten für die betreffenden langzeitrelevanten Radionuklide, Gehalt 
an Mineralphasen mit großer reaktiver Oberfläche, Ionenstärke des Grundwassers und 
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Landkreis Leer, Teilgebiete 046 sowie 006 und 007 

Öffnungsweiten der Gesteinsporen im Nanometerbereich werden im Referenzdatensatz für Stein-
salz mittels Literaturwerten beurteilt. 

Der Indikator Sorptionskoeffizienten für die betreffenden langzeitrelevanten Radionuklide wird dabei 
mit Bezug auf verschiedene Literaturquellen als weniger günstig bewertet, weil Sorption in Steinsalz 
bzw. an der Oberfläche von Halit-Kristallen praktisch nicht stattfindet (BGE 2020j). Nach jetzigem 
Kenntnisstand gibt es wenige experimentelle Untersuchungen zur Sorption der genannten Radio-
nuklide im Steinsalz. Mehrere Literaturquellen attestieren dem Wirtsgestein Steinsalz eine „sehr ge-
ringe“ bis „nicht signifikante“ Sorption (BGE 2020j), weshalb der Indikator „Sorptionskoeffizienten für 
die betreffenden langzeitrelevanten Radionuklide“ als weniger günstig eingestuft wurde. Darüber 
hinaus sind in homogenem Steinsalz keine großen Mengen an Mineralphasen mit großer reaktiver 
Oberfläche wie Tonminerale und Eisen- und Mangan-Hydroxide und -Oxihydrate zu erwarten (BGE 
2020j). Zwar kann im Oberrotliegenden ein hoher Tonanteil vorausgesetzt werden, aber da der Ein-
lagerungsbereich in möglichst reinem, homogenem Steinsalz realisiert wird, kommt auch hier die 
Sorptionsfähigkeit des Tongesteins nicht zum Tragen. 

Als nicht günstig wird der Indikator Gehalt an Mineralphasen mit großer reaktiver Oberfläche bewer-
tet. Möglichst reines Steinsalz besteht hauptsächlich aus dem Mineral Halit, welches nicht zu den 
Mineralphasen mit großer reaktiver Oberfläche zählt. In einem ewG in „möglichst reinem, homoge-
nem Steinsalz“ sind auf Grund der Bildungsbedingungen des Gesteins „keine großen Mengen an 
Mineralphasen mit großer reaktiver Oberfläche wie Tonminerale und Eisen- und Mangan-Hydroxide 
und -Oxihydrate zu erwarten“ (BGE 2020j). 

Der Indikator Ionenstärke des Grundwassers wird als günstig bewertet. Im Referenzdatensatz (BGE 
2020j) wird dargestellt, dass Grundwässer in der Umgebung von Salzstöcken durch Ablaugungs-
prozesse in der Regel hohe Ionenstärken aufweisen. 

Zur Beurteilung des Indikators Öffnungsweite der Gesteinsporen im Nanometerbereich liegen nur 
wenige Daten zur Größe von Poren in Steinsalz oder deren Öffnungsweiten vor. Da Steinsalz eine 
sehr geringe Porosität besitzt und vorhandene Poren Fluidinklusionen enthalten, wird der Indikator 
auf Grundlage des Referenzdatensatzes (BGE 2020j) als günstig bewertet. 

Obwohl im Steinsalz eine hohe Ionenstärke angenommen werden kann und davon ausgegangen 
wird, „dass keine Poren mit Öffnungsweiten größer als im Nanometerbereich vorhanden sind“ (BGE 
2020j), erfolgt die Gesamtbewertung für dieses Kriterium mit nicht günstig. 

Kriterium 10 zur Bewertung der hydrochemischen Verhältnisse 

Durch das Kriterium zur Bewertung der hydrochemischen Verhältnisse soll sichergestellt werden, 
dass sich die Tiefenwässer und Mineralphasen im ewG durch die Errichtung des Endlagers und das 
dabei in das Gebirge eingebrachte Material nicht zu Ungunsten der Langzeitsicherheit verändern. 
Das Kriterium wird mittels Referenzdaten bewertet. 

Die Indikatoren Chemisches Gleichgewicht zwischen dem Wirtsgestein im Bereich des einschluss-
wirksamen Gebirgsbereichs und dem darin enthaltenen tiefen Grundwasser, Neutrale bis leicht al-
kalische Bedingungen (pH-Wert 7 bis 8) im Bereich des Tiefenwassers, Anoxisch-reduzierendes 
Milieu im Bereich des Tiefenwassers, Möglichst geringer Gehalt an Kolloiden und Komplexbildnern 
im Tiefenwasser und Geringe Karbonatkonzentration im Tiefenwasser werden anhand von Litera-
turangaben bewertet. 
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Hohlraumstabilität herzustellen, ist in Tongesteinen ein Ausbau der Strecken nötig“ (BGE 2020j). Je 
tiefer der Standort für ein mögliches Endlager gewählt wird, desto höher muss die Gebirgsdruckfes-
tigkeit des Gesteins im Endlagerbergwerk sein. Die Druckfestigkeit in Tongesteinen hängt stark vom 
Wassergehalt ab. Jüngere, häufig nur teilverfestigte Tongesteine weisen eine sehr geringe Druck-
festigkeit auf, „so dass hier ein massiver Gebirgsausbau nötig ist, um die Standsicherheit zu gewähr-
leisten“ (BGE 2020j). Deshalb wird der Indikator zur Aufnahme der Beanspruchung des Gebirges 
aus der Auffahrung ohne planmäßigen tragenden Ausbau von der BGE als nicht günstig bewertet 
und auch die Gesamtbewertung des Kriteriums als nicht günstig vorgenommen. 

Individuelle Bewertung der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien anhand gebietsspe-
zifischer Daten oder Fachliteratur 

Die geowissenschaftlichen Abwägungskriterien 2, 3, 4 und 11 wurden individuell bewertet (BGE 
2020n; 2020o). Dazu wurden jeweils gebietsspezifische Daten oder Fachliteratur herangezogen. 
Diese Bewertungen wurden jeweils für das gesamte Teilgebiet einheitlich vorgenommen und unter-
scheiden nicht zwischen den Teilgebietssegmenten. 

Kriterium 2 zur Bewertung der Konfiguration der Gesteinskörper 

Zur Bewertung der Konfiguration der Gesteinskörper wurden vier Indikatoren untersucht: Die Barri-
erenmächtigkeit der Struktur, der Grad der Umschließung des Einlagerungsbereichs durch einen 
einschlusswirksamen Gebirgsbereich, die Teufe der oberen Begrenzung des erforderlichen ein-
schlusswirksamen Gebirgsbereichs sowie die flächenhafte Ausdehnung bei gegebener Mächtigkeit. 

Die Bewertung erfolgte „anhand gebietsspezifischer Daten“ der beiden Teilgebiete (BGE 2020q; 
2020r) als günstig. Die fünf zugrundeliegenden Indikatoren des Kriteriums wurden als günstig ein-
gestuft; es wird davon ausgegangen, dass in den beiden Teilgebieten mit einer Fläche von je deutlich 
mehr als 10.000 km2 und einer maximalen Mächtigkeit von 1200 m die Ausweisung eines geeigne-
ten ewG, der den Anforderungen des StandAG genügt, möglich ist. Für die Bewertung des Indikators 
Vorhandensein von Gesteinsschichten mit hydraulischen Eigenschaften und hydraulischem Poten-
zial, die die Induzierung beziehungsweise Verstärkung der Grundwasserbewegung im einschluss-
wirksamen Gebirgsbereich ermöglichen können (Potentialbringer) liegen „gebietsspezifische Daten 
in den zu betrachtenden Teufen nicht in ausreichendem Umfang vor“ (BGE 2020q; 2020r). Die BGE 
geht jedoch davon aus, dass „ein einschlusswirksamer Gebirgsbereich ohne Anschluss an Potenti-
albringer möglich ist“ und bewertet diesen Indikator jeweils als günstig. 

Kriterium 3 zur Bewertung der räumlichen Charakterisierbarkeit 

Zur Bewertung der Indikatoren dieses Kriteriums für das Teilgebiet 007 sind „grundsätzlich […] 
standortbezogene Daten aus dem einschlusswirksamen Gebirgsbereich […] notwendig“ (BGE 
2020r). Aufgrund der großen Gesamtfläche des Teilgebiets und durch die Heranziehung „grundsätz-
liche Aussagen anhand einer Reihe von wissenschaftlichen Publikationen“ (BGE 2020r) wird davon 
ausgegangen, dass ein möglicher ewG auf einer Mindestfläche von 10 km² ausgewiesen werden 
kann. Für das Teilgebiet 006 erfolgte „die Bewertung der Indikatoren […] anhand von Fachliteratur“ 
(BGE 2020q). Das Kriterium wird sowohl für Teilgebiet 006 als auch für Teilgebiet 007 mit günstig 
bewertet. 

Im Steckbrief des Teilgebiets 007 wird zur Bewertung des geowissenschaftlichen Abwägungskrite-
riums 3 die Fläche mit 15.158,1 km² angegeben. Diese Angabe steht im Widerspruch zu an anderer 
Stelle (BGE 2020o; 2020e) angegebenen Fläche von 14.914 km2. Auch in Anlage 1A zum 
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hochradioaktive Abfälle erfüllt, und ob die Teufenlage der betreffenden Gesteine auf dem Gebiet des 
Landkreises Leer die Errichtung eines Endlager zulässt. So wird beispielsweise in der Schweiz von 
einer maximalen Tiefe eines Endlagers in Tongestein „im Hinblick auf bautechnische Machbarkeit“ 
von weniger als 1000 m ausgegangen (siehe zum Beispiel die Argumentation in (ENSI 2017)). 
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Teilgebieten in Steinsalz in steiler Lagerung, bspw. zu den Teilgebieten 024, 028, 030, 032, 033, 
034. Ein Großteil der verwendeten Quellen ist online zugänglich, die meisten davon kostenfrei. Ei-
nige der angegebenen Quellen sind Bücher oder Zeitschriftenveröffentlichungen, die nur über Bibli-
otheken oder antiquarisch verfügbar sind. Direkten Bezug zum Salzstock Lisa hat nur eine der Quel-
len. Die Veröffentlichung „Eignung von Salzstöcken in Niedersachsen zur Endlagerung radioaktiver 
Abfälle“ (Jaritz 1983) enthält wenige Informationen zum Salzstock Borkum-Nord; mit dieser Bezeich-
nung wird der Salzstock Lisa in dieser Abhandlung der BGR beschrieben. 

Bei der Anwendung von Ausschlusskriterien, Mindestanforderungen und geowissenschaftlichen Ab-
wägungskriterien werden die Gesteinseigenschaften von Steinsalz ausschließlich in generischer 
Weise berücksichtigt. Spezifische Informationen zu den Gesteinen des Salzstocks Lisa wurden nicht 
berücksichtigt. Eine Prüfung der verwendeten Daten auf Konsistenz mit den Bedingungen im Salz-
stock Lisa ist auf Grund der Datenlage nicht möglich. 

Die Quellen, denen die Daten zur Raumlage entstammen, sind nicht spezifisch für die betrachteten 
Teilgebiete nachzuvollziehen. Aus der Darstellung des Vorgehens in der Arbeitshilfe zur Anwendung 
der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien (BGE 2020f) geht jedoch hervor, dass „auf prozes-
sierte Daten bezüglich der Ausschlusskriterien und Mindestanforderungen […] sowie auf die erstell-
ten/bearbeiteten 3D-Modelle zu den Wirtsgesteinsformationen“ zurückgegriffen wird. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass aus der Sichtung der von der BGE im Rahmen 
des Zwischenberichts veröffentlichten Unterlagen nicht ersichtlich ist, inwieweit konkret im Bereich 
des Teilgebiets 046, Salzstock Lisa, erhobene Daten, bspw. aus der Erdölexploration und vorliegen-
den Studien, in die Kriterienanwendung eingegangen sind. 

Weitere Quellen 

Im Rahmen einer kurzen Literaturdurchsicht wurde in den Datenbanken von Fachbibliotheken nach 
Literatur mit Bezug zum Salzstock Lisa bzw. Borkum-Nord gesucht, die keinen Eingang in den Zwi-
schenbericht Teilgebiete hat. Es konnten dabei jedoch keine zusätzlichen Quellen ermittelt werden. 
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herangetragen werden. Des Weiteren hat das Land Niedersachsen ein Begleitforum Endlagersu-
che22 eingerichtet, das sich aus niedersächsischer Perspektive mit dem Standortauswahlverfahren 
auseinandersetzt. 

Relevante Fragestellungen 

Aus der Prüfung der Ausweisung des Salzstocks Lisa als Teilgebiet 046 im Rahmen des Standort-
auswahlverfahrens für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle sowie der Unterjura- und Unterkrei-
degesteine in Norddeutschland können einige konkrete Fragestellungen an die BGE als Vorhaben-
trägerin des Standortauswahlverfahrens abgeleitet werden: 

• Wie sind die deutlichen Unterschiede hinsichtlich der Tiefenangaben zum Salzstock Lisa zwischen 
dem Zwischenbericht Teilgebiete und dem Datenblatt des Forschungsvorhabens InSpEE zu er-
klären? 

• Warum wurde das Schichtenverzeichnis der Bohrung Nordsee (D) A 1 nicht als entscheidungser-
hebliche Information zur Ausweisung des Salzstocks Lisa herangezogen, obwohl die erbohrte 
Abfolge der Zechsteinsedimente auf Kalisalz als Hauptbestandteil innerhalb der endlagerrelevan-
ten Tiefe hinweist? 

• Wie bewertet die BGE die Information über das Vorhandensein eines Scheitelgrabens im Deck-
gebirge des Salzstocks Lisa und in diesem Zusammenhang die unterschiedlichen Mächtigkeiten 
der quartären Sedimente in den Bohrungen Nordsee (D) A 1 und Nordsee (D) M 1, insbesondere 
vor dem Hintergrund der Kulmination des Salzstocks in einer Tiefe von 100 m bis 180 m und dem 
möglichen Fehlen einer geeigneten Salzschwebe über dem Staßfurt-Steinsalz, wie es die Ergeb-
nisse der Bohrung Nordsee (D) A 1 nahelegen? 

• Ist die Fläche des Teilgebiets 007 innerhalb des Landkreises Leer ausreichend, um einen ein-
schlusswirksamen Gebirgsbereich auszuweisen? 

22 https://www.begleitforum-endlagersuche.de/ 
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